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Verbote im Bereich der Sexarbeit1: ein Risiko für die öffentliche Gesundheit 
 

Nach geltendem Recht ist es in der in der Schweiz grundsätzlich legal, Sexarbeit auszuüben. 

Die folgende Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Fragen zu sexuell übertrag-

baren Infektionen (EKSI) betrifft die Kontroverse um Verbote im Bereich der Sexarbeit. Im Kern 

geht es dabei um die Frage, ob Sexarbeit als Ganzes oder Bereiche davon verboten und unter 

Strafe gestellt werden sollen. Die Stellungnahme ist evidenzbasiert und berücksichtigt wissen-

schaftliche Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Folgen von Verboten in der Sexarbeit, ins-

besondere im Hinblick auf HIV, virale Hepatitiden und andere sexuell übertragbare Infektionen 

(STI). Sie bezweckt, dass diese Folgen in der Kontroverse um Verbote in der Sexarbeit be-

rücksichtigt werden. 

 

Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für Fragen zu sexuell übertragbaren 

Infektionen (EKSI) zu Verboten im Bereich der Sexarbeit: 

 

• Verbote erhöhen die Häufigkeit der Nichtverwendung von Kondomen in der Sexarbeit. 

• Verbote erschweren den Zugang von Sexarbeitenden zur Prävention und Gesundheits-

versorgung. 

• Verbote erhöhen die Risiken der Übertragung von HIV und anderen STI in der Sexarbeit. 

• Verbote erhöhen das Risiko von Gewalt gegen Sexarbeitende. Wo Sexarbeit ganz oder 

teilweise kriminalisiert wird, ist Gewalt der wichtigste Faktor für HIV und andere sexuell 

übertragbare Infektionen. 

 

Gestützt auf diese Feststellungen kommt die EKSI zum Schluss, dass Verbote im Bereich der 

Sexarbeit ein Risiko für die Gesundheit von Sexarbeitenden sowie für die öffentliche Gesund-

heit darstellen. 

 

Stellungnahmen abgeben: Eine Aufgabe der EKSI 

Die Eidgenössischen Kommission für Fragen zu sexuell übertragbaren Infektionen (EKSI) ist 

eine vom Bundesrat eingesetzte ausserparlamentarische Kommission. Ihre Aufgabe ist es, 

den Bundesrat, das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) und das Bundesamt für 

Gesundheit (BAG) bei der Erarbeitung und Umsetzung von nationalen Programmen zur Er-

kennung, Überwachung, Verhütung und Bekämpfung von HIV, viralen Hepatitiden und ande-

ren sexuell übertragbaren Infektionen beratend zu begleiten und zu unterstützen. Dabei kann 

die EKSI auch Stellungnahmen zu Themen, die in Bezug auf HIV, virale Hepatitiden und an-

dere STI relevant sind, abgeben [1]. 

 

Der Rahmen der vorliegenden Stellungnahme 

Die EKSI erwägt für ihre Stellungnahme 1. die geltende Rechtslage zur Sexarbeit in der 

Schweiz, 2. die Aufgabe von Bund und Kantonen zur Prävention von HIV, viralen Hepatitiden 

und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten bei Sexarbeitenden, 3. die aktuelle wissen-

schaftliche Evidenz zu den Auswirkungen von Verboten in der Sexarbeit auf die Gesundheit 

von Sexarbeitenden und die öffentliche Gesundheit, sowie 4. die Position der Vereinten Nati-

onen und des Europarats zu Verboten in der Sexarbeit. 
 
  

 
1 Verbote im Bereich der Sexarbeit können unter anderem die Kriminalisierung der Angebots- oder der Nachfrageseite – etwa 
durch das sogenannte «Sexkaufverbot» - umfassen. 
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1. Sexarbeit ist legal und Gegenstand von epidemienrechtlichen Bestimmungen 

Sexarbeit ist in der Schweiz nach geltendem Recht grundsätzlich legal und wird als eine Form 

der Erwerbstätigkeit anerkannt. Die Schweiz kennt zudem kein nationales Prostitutionsgesetz. 

Die konkreten Bestimmungen zur Ausübung der Sexarbeit fallen in die Zuständigkeit der Kan-

tone und Gemeinden, weshalb sich die rechtliche Situation regional stark unterscheidet. Ins-

gesamt handelt es sich somit um eine legale, jedoch klar regulierte Tätigkeit mit unterschied-

lichen Rahmenbedingungen.  

Verboten und strafbar sind hingegen klar definierte Handlungen im Zusammenhang mit Sexar-

beit. Im Strafgesetzbuch gibt es mehrere Bestimmungen zum Schutz vor Missbrauch in der 

Sexarbeit. Namentlich geht es dabei um die Straftatbestände des Menschenhandels zum 

Zweck sexueller Ausbeutung, der sexuellen Handlung mit Abhängigen, des Zuführens von 

Minderjährigen zur Prostitution, der Förderung der Prostitution sowie der sexuellen Handlun-

gen mit Minderjährigen gegen Entgelt. Der Bundesrat hat in einem Bericht aus dem Jahr 2015 

zu Prostitution und Menschenhandel2 die Rechtslage zur Sexarbeit in der Schweiz ausführlich 

zusammengefasst [2].  

Obwohl die Regelung der Sexarbeit vor allem Sache der Kantone ist, hat der Bundesrat ge-

stützt auf Artikel 118 Absatz 2 Buchstabe b der Bundesverfassung seine Kompetenz, zur Be-

kämpfung von übertragbaren Krankheiten Vorschriften zu erlassen, auch in Bezug auf die 

Sexarbeit wahrgenommen. So enthält das Epidemiengesetz (EpG) verschiedene Bestimmun-

gen, die der Verhütung und Bekämpfung von sexuell übertragbaren Infektionen dienen. Bei-

spielsweise sind Betriebe, in denen sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt angeboten wer-

den, dazu verpflichtet, zur Verhütung von HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Krank-

heiten kostenlos Informationsmaterial und Kondome abzugeben (Art. 19 Absatz 2 EpG, Art. 

27 Epidemienverordnung).  

 

2. Der Schutz vor Geschlechtskrankheiten in der Sexarbeit ist eine nationale Aufgabe 

Gestützt auf Artikel 5 des Epidemiengesetzes hat der Bundesrat hat am 29. November 2023 

das Nationalen Programm Stopp HIV, Hepatitis B-, Hepatitis C-Virus und sexuell übertragene 

Infektionen (NAPS) verabschiedet [3]. Er verfolgt damit die Vision, dass es bis 2030 in der 

Schweiz keine Übertragungen von HIV, des Hepatitis B- und C-Virus mehr gibt und die Inzi-

denzen sexuell übertragener Infektionen sinken, und damit die sexuelle Gesundheit in der 

Schweiz verbessert wird. Mit dem NAPS strebt der Bundesrat an, dass für alle Menschen in 

der Schweiz ein niederschwelliger Zugang zu bedürfnisgerechten Angeboten der Prävention 

gewährleistet ist, und dass alle in der Lage sind, sich vor HIV, STI, HBV und HCV zu schützen. 

Im Einklang mit der Vision fokussieren die Massnahmen des NAPS auf Bevölkerungsgruppen, 

die ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit HIV, HBV, HCV und STI haben, sowie auf Men-

schen, die sich bereits mit einem oder mehreren dieser Erreger infiziert haben. Diese Bevöl-

kerungsgruppen werden im NAPS als «Schlüsselgruppen» der Prävention bezeichnet. Sexar-

beitende sind eine wichtige Schlüsselgruppe und sollen besser als bisher mit Präventionsan-

geboten erreicht werden. 

 

3. Verbote in der Sexarbeit sind ein Risiko für Betroffene und die öffentliche Gesundheit 

Eine Metaanalyse [4] hat gezeigt, dass Verbote im Bereich der Sexarbeit negative Auswirkun-

gen auf die Sicherheit, die Gesundheit und den Zugang zu gesundheitsrelevanten Dienstleis-

tungen für Sexarbeitende haben. Regulierungsmodelle, die repressive Praktiken beinhalten, 

wiesen ein fast doppelt so hohes Risiko für HIV und sexuell übertragbare Infektionen (OR = 

1,87, 95 % CI 1,60–2,19) sowie eine höhere Häufigkeit der Nichtverwendung von Kondomen 

auf [4]. Qualitative Studien deuten darauf hin, dass Modelle ohne repressive Praktiken die 

Verhandlungsmöglichkeiten von Sexarbeitenden hinsichtlich der Verwendung von Kondomen 

verbessern, insbesondere weil sie mehr Zeit für die Beurteilung der Kundinnen und Kunden 

und die Aushandlung der Leistungen lassen [5] [6] [7]. Darüber hinaus scheinen Modelle ohne 

 
2 Der Bundesrat hat sich am 13. August 2025 in seiner Antwort auf das Postulat 25.3808 «Aktualisierung des 2015 erstellten 

Berichtes zu Menschenhandel und Prostitution» zur Aktualisierung dieses Berichts verpflichtet. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253808
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253808
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repressive Praktiken Sexarbeitenden einen besseren Zugang zu sozialen Einrichtungen und 

zum Gesundheitssystem zu ermöglichen [8] [9].  

Eine Modellierung der Faktoren, welche die Verbreitung von HIV (HIV-Prävalenz) unter Sex-

arbeitenden weltweit beeinflussen, ergab, dass die Entkriminalisierung das größte Potenzial 

zur Verringerung des HIV-Übertragungsrisikos unter Sexarbeitenden hat (33 % bis 46 % im 

nächsten Jahrzehnt) [10]. Dieselbe Metaanalyse zeigt eine höhere Rate an Gewalt an Sexar-

beitenden, die in Umgebungen arbeiten, wo bestimmte Aspekte der Sexarbeit verboten sind 

(OR 2,99, 95 % CI 1,96–4,57), einschliesslich eines höheren Risikos für Polizeigewalt. Auch 

hier scheint die Notwendigkeit, Verhandlungen mit der Kundschaft zu beschleunigen, zum hö-

heren Gewaltrisiko beizutragen. Darüber hinaus führen repressive Modelle dazu, dass Sexar-

beit in weniger frequentierte Gebiete verlagert wird, wo das Risiko von Gewalt höher ist. Der 

Rückgriff auf das Rechts- und Schutzsystem wird ebenfalls durch repressive Massnahmen 

behindert, da Sexarbeitende bei der Meldung von Gewalt im Zusammenhang mit Sexarbeit 

Vergeltungsmassnahmen befürchten [11] [12]. Schliesslich hat eine Untersuchung der verfüg-

baren Daten zu Determinanten und Massnahmen der Prävention von sexuell übertragbaren 

Infektionen in Ländern mit hohem Einkommen gezeigt, dass in repressiven Umgebungen Ge-

walt der wichtigste Faktor für das Risiko einer HIV-Infektion und anderer sexuell übertragbarer 

Infektionen bei Sexarbeitenden ist. Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Gewalt 

und unregelmässiger Verwendung von Kondomen, der Ablehnung von Kondomen durch Kun-

dinnen und Kunden und dem Risiko einer HIV- und STI-Infektion [13].  

 

Aufgrund der dargelegten Sachverhalte und wissenschaftlichen Evidenz stellt die Eidgenössi-

sche Kommission für Fragen zu sexuell übertragbaren Infektionen (EKSI) mit Blick auf allfällige 

Verbote im Bereich der Sexarbeit folgendes fest: 

 

• Verbote erhöhen die Häufigkeit der Nichtverwendung von Kondomen in der Sexarbeit. 

• Verbote erschweren den Zugang von Sexarbeitenden zur Prävention und Gesundheits-

versorgung. 

• Verbote erhöhen die Risiken der Übertragung von HIV und anderen STI in der Sexarbeit. 

• Verbote erhöhen das Risiko von Gewalt gegen Sexarbeitende. Wo Sexarbeit ganz oder 

teilweise kriminalisiert wird, ist Gewalt der wichtigste Faktor für HIV und andere sexuell 

übertragbare Infektionen. 

 

Gestützt auf diese Feststellungen kommt die EKSI zum Schluss, dass Verbote im Bereich der 

Sexarbeit ein Risiko für die Gesundheit von Sexarbeitenden sowie für die öffentliche Gesund-

heit darstellen. 

 

4. Die Stellungnahme der EKSI steht im Einklang mit internationalen Vorgaben 

Die Stellungnahme der EKSI steht im Einklang mit der Position der Vereinten Nationen und 

des Europarats. 

 

4.1. Die Position der Vereinten Nationen 

Im April 2016 stellte Der Generalsekretär der Vereinten Nationen in seinem Bericht zur Um-

setzung der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids und der politischen Erklärung zu HIV und 

Aids fest, dass die Entkriminalisierung der Sexarbeit Gewalt, Belästigung und HIV-Risiken ver-

ringern könne, und dass Sexarbeitenden der Schutz der Menschenrechte, einschliesslich des 

Rechts auf Gesundheit, zustehe [14].  

Die Allgemeine Bemerkung Nr. 22 des UNO-Ausschusses für Sozialrechte vom Mai 2016 

konkretisiert das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit gemäss Art. 12 des UNO-

Pakts I [14]. Unter diesem Recht gehört «das Aufheben oder Eliminieren von Gesetzen, Richt-

linien und Praktiken, die den Zugang von Personen oder einer bestimmten Gruppe zu Einrich-

tungen und Dienstleistungen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, Güter 

und Informationen kriminalisieren, behindern oder unterminieren» zu den Mindestverpflichtun-

gen der Vertragsstaaten; zudem sind diese angehalten Massnahmen zu ergreifen, um 
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Sexarbeitende gegen alle Formen von Gewalt, Zwang und Diskriminierung zu schützen und 

sicherzustellen, dass Sexarbeitende Zugang zu allen verfügbaren Leistungen der sexuellen 

und reproduktiven Gesundheit haben.  

Laut Aussagen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2022 zeigen Mo-

dellstudien, dass die (weltweite, Anm. der EKSI) Entkriminalisierung der Sexarbeit innerhalb 

von zehn Jahren zu einem Rückgang der HIV-Neuinfektionen bei Sexarbeitenden um 46% 

führen, während die Beseitigung sexueller Gewalt zu einem Rückgang der HIV-Neuinfektionen 

um 20% führen könne [16]. Die WHO empfiehlt den Mitgliedsstaaten u.a. die Aufhebung aller 

Straftatbestände, die Sexarbeitende, ihre Kundschaft sowie Dritte kriminalisieren. Dies, so die 

WHO, würde positive Auswirkungen in den Bereichen HIV, sexuell übertragbare Infektionen 

und Virushepatitis haben und zu weniger Gewalt gegen Sexarbeitende führen [17].  

Ein Bericht der Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen zur Diskri-

minierung von Frauen und Mädchen, welcher der Generalversammlung der Vereinten Natio-

nen im Dezember 2023 vorgelegt wurde [18], fasst die Position der Vereinten Nationen zur 

Sexarbeit aus menschenrechtlicher Perspektive zusammen. Es gebe inzwischen genügende 

Belege für die schädlichen Auswirkungen jeder Form der Kriminalisierung von Sexarbeit, ein-

schliesslich der Kriminalisierung von Kundinnen und Kunden und Aktivitäten Dritter. Die Ar-

beitsgruppe empfiehlt deshalb die vollständige Entkriminalisierung der freiwilligen Sexarbeit 

von Erwachsenen als geeignetsten Ansatz, um u.a. das Recht auf Gesundheit von Sexarbei-

tenden zu stärken.  

Auch die Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen zum Recht auf Gesundheit hat im März 

2024 zusammen mit weiteren UN-Instanzen in einem einschlägigen Leitfaden [19] die nach-

teiligen Auswirkungen von Verboten auf die Gesundheit von Sexarbeitenden und auf die öf-

fentliche Gesundheit dargestellt. Auch sie empfiehlt den Vertragsstaaten, Sexarbeit zu entkri-

minalisieren und Massnahmen zum Schutz von Sexarbeitenden zu ergreifen.  

Das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids (UNAIDS) schliesslich 

hält in einem Faktenblatt zu HIV und Sexarbeit aus dem 2024 [20] fest, strafende Gesetze, 

Richtlinien und Praktiken würden es Sexarbeitenden verunmöglichen, ihre Gesundheit und ihr 

Wohlergehen zu schützen, und würden sich negativ auf die öffentliche Gesundheit auswirken. 

Mitgliedstaaten werden aufgefordert, jegliche direkte oder indirekte Kriminalisierung von 

Sexarbeit zu beenden.  

 

4.2. Die Position des Europarats 

Die Stellungnahme der EKSI steht ebenfalls im Einklang mit der Position des Europarats.  

Die Menschenrechtsbeauftragte des Europarats kam im Februar 2024 in einem Kommentar 

zum Schutz der Menschenrechte von Sexarbeitenden [21] zum Schluss, dass die Kriminali-

sierung und Durchsetzung von Strafbestimmungen gegen Sexarbeitende, Kundinnen und 

Kunden oder Dritte den Zugang von Sexarbeitenden zu Rechten und grundlegenden Dienst-

leistungen erheblich einschränkt und dazu führt, dass Sexarbeitende aus Angst vor dem Jus-

tizsystem heimlich und isoliert leben und arbeiten. Umgekehrt wirke sich die Entkriminalisie-

rung der einvernehmlichen Sexarbeit zwischen Erwachsenen positiv auf die Sicherheit von 

Sexarbeitenden sowie auf ihren Zugang zu sozialer Sicherheit und Gesundheitsdienstleistun-

gen aus. Die Mitgliedstaaten des Europarates sollten einvernehmliche sexuelle Beziehungen 

zwischen Erwachsenen gegen Entgelt nicht unter Strafe stellen. Dies werde auch zu besseren 

Ergebnissen für die Gesundheit führen. 
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